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9  ASD-Tätigkeit und strafrechtliche 
Verantwortung

Von Thomas Meysen und Sybille Nonninger

 ■ Haben Leitungs- oder Fachkräfte Aufgaben zur Si-
cherung des Kindeswohls und kommt es zur Verlet-
zung von Rechtsgütern wie Leben oder Gesundheit 
bei den betreffenden Kindern oder Jugendlichen, 
so kann sich bei Pflichtverletzungen eine straf-
rechtliche Verantwortung aufgrund eines Unterlas-
sens ergeben.

 ■ Eine strafrechtliche Verantwortung kann die 
ASD-Fachkraft dann treffen, wenn sie nach dem 
SGB VIII befugt und gleichzeitig verpflichtet war, 
einzuschreiten und wenn sie dies rechtswidrig un-
terlassen hat. Maßgeblich für die nachträgliche 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit des sozialpädago-
gisch-fachlichen Handelns ist dabei, wie sich der 
Hilfefall für die zuständige Fachkraft zu dem Zeit-
punkt dargestellt hat, an dem das vermeintlich er-
forderliche Handeln ausgeblieben ist. Eine straf-
rechtliche Verantwortung ergibt sich nur dann, 
wenn die Gefahr für das Kind bei rechtmäßigem 
bzw. ordnungsgemäßem Handeln mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte abge-
wendet werden können.

 ■ Pflichten der ASD-Fachkräfte werden nicht durch 

die Fachkräfte der freien Träger abgelöst. Auch ist 
es nicht möglich, Garantenstellung oder Garanten-
pflichten vom Jugendamt auf Träger der freien Ju-
gendhilfe zu „übertragen“ oder umgekehrt sich 
beim Träger der freien Jugendhilfe von einer sol-
chen loszusagen.

 ■ Die reale Bedrohung ist in Anbetracht der äußerst 
geringen Zahl der Fälle strafrechtlicher Verfolgung 
gemessen an den in der Kinder- und Jugendhilfe 
tätigen Fachkräfte als eher marginal zu bezeich-
nen. Die vielfach tiefgehend und undifferenziert 
empfundenen Ängste vor dem Staatsanwalt un-
ter dem Stichwort „Garantenpflicht“ entsprechen 
nicht den tatsächlichen Gefahren.

 ■ Die beste Absicherung dagegen, strafrechtlich be-
langt zu werden, ist die Schärfung der eigenen 
Fachlichkeit. Zu deren Aufrechterhaltung und Wei-
terentwicklung bedarf es auch der entsprechen-
den Unterstützung durch die Organisation, der 
die Fachkraft angehört: Strukturen der Teamarbeit, 
Räume für fallübergreifende Diskurse, Supervision 
und Fortbildung für das Team wie für die einzelne 
Fachkraft.

9.1  Garantenstellung als Sinnbild 
für Erfolgsdruck

Durch verschiedene gerichtliche Entscheidungen 
seit Mitte der 1990er Jahre wurde in der Kinder- 
und Jugendhilfe eine Debatte um die strafrechtli-
che Relevanz sozialarbeiterischen Handelns ausge-
löst (LG Osnabrück 6.3.1996, 22 Ns VII 124 / 95; 
OLG Oldenburg 2.9.1996, Ss 249 / 96; OLG 
Stuttgart 28.5.1998, 1 Ws 78 / 98 ; AG Medebach 
4.5.2017 – 6 Ds-411 Js 274/16-213/16). Die Dis-

kussion fand in der Literatur eine lebhafte Fortset-
zung (Mörsberger / Restemeier 1997; Schrapper 
1997; Bringewat 1997, 1998, 2000, 2006; Meysen 
2001, 2006; Salgo 2001; Wiesner 2004; Albrecht 
2004) und hält bis heute an (Siebenkotten-Dahlhoff 
2018; Siemes 2018; Bringewat 2018; Heghmanns 
2018; Becker / Mörsberger 2018).
Korrespondierend dazu war in der Gesellschaft 
eine Verschiebung der Erwartungen an professio-
nelle Arbeit im Kinderschutz zu beobachten: von 
solidarischer Hilfe für vielfach belastete Kinder 
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